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RESOLUTION 68/138 

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/449 und Corr.1, Ziff. 21)67. 

68/138. Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 66/131 vom 19. Dezember 2011, 

 1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs über den Stand des Übereinkommens zur Beseiti-
gung jeder Form von Diskriminierung der Frau68; 

 2. begrüßt außerdem den Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau über seine zweiundfünfzigste bis vierundfünfzigste Tagung69; 

 3. bittet die Vorsitzende des Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau, bei 
der Generalversammlung auf ihrer neunundsechzigsten und siebzigsten Tagung unter dem Punkt „Förde-
rung der Frau“ das Wort zu ergreifen und einen interaktiven Dialog mit der Versammlung zu führen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten Tagung einen Be-
richt über den Stand des Übereinkommens vorzulegen. 

RESOLUTION 68/139 

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/449 und Corr.1, Ziff. 21)70. 

68/139. Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 56/129 vom 19. Dezember 2001, 58/146 vom 22. Dezember 
2003, 60/138 vom 16. Dezember 2005, 62/136 vom 18. Dezember 2007, 64/140 vom 18. Dezember 2009 
und 66/129 vom 19. Dezember 2011, 

______________ 
67 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Andorra, 
Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Belgien, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, 
Bulgarien, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Dominikanische Republik, Ecuador, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, 
Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Jordanien, Kanada, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Lettland, Libanon, Liberia, Liechten-
stein, Litauen, Madagaskar, Malawi, Malediven, Mali, Malta, Mexiko, Monaco, Mongolei, Montenegro, Neuseeland, Nicara-
gua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Peru, Polen, Portugal, Republik Korea, Rumänien, San 
Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Südafrika, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschechische 
Republik, Tunesien, Türkei, Ukraine, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Großbritannien 
und Nordirland und Zypern. 
68 A/68/121. 
69 Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 38 (A/68/38). 
70 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss eingebracht von: Angola, Argentinien, Australien, 
Belgien, Belize, Bolivien (Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Burkina Faso, China, Costa Rica, 
Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Guatemala, Haiti, Honduras, Indien, Irland, Island, Israel, Italien, Japan, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Kongo, 
Kroatien, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali, Mexiko, Mongolei, Montenegro, 
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, 
Portugal, Republik Korea, Schweden, Schweiz, Serbien, Simbabwe, Slowenien, Spanien, Thailand, Timor-Leste, Türkei, 
Uruguay, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von 
Amerika und Zypern. 



V.  Resolutionen aufgrund der Berichte des Dritten Ausschusses 

621 

 in Bekräftigung der Verpflichtung aller Staaten, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu schützen, sowie bekräftigend, dass jede Form der Diskriminierung, einschließlich der Diskriminie-
rung der Frau, gegen die Charta der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte71, 
den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte72, den Internationalen Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte72, das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau73, das Übereinkommen über die Rechte des Kindes74, das Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen75 und andere Menschenrechtsinstrumente verstößt, 

 unter Hinweis auf die Frauen in ländlichen Gebieten betreffenden Bestimmungen in den Ergebnis-
dokumenten einschlägiger internationaler Konferenzen und Gipfeltreffen, insbesondere in der Erklärung76 
und der Aktionsplattform von Beijing77, die auf der Vierten Weltfrauenkonferenz verabschiedet wurden, 
und dem Ergebnisdokument der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung „Frauen 
2000: Gleichstellung, Entwicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“78, 

 in der Erkenntnis, dass Frauen in ländlichen Gebieten äußerst wichtige Akteurinnen bei der Be-
kämpfung der Armut sind, dass sie bei der Nahrungs- und Ernährungssicherung in armen und schwächeren 
Haushalten und bei der ökologischen Nachhaltigkeit eine unverzichtbare Rolle spielen und dass sie auch in 
anderer Hinsicht für die Erreichung aller Millenniums-Entwicklungsziele entscheidend sind, und besorgt 
darüber, dass Frauen in ländlichen Gebieten durch ihren begrenzten Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen 
und Chancen, ihren begrenzten oder fehlenden Zugang zu Grund und Boden, Wasser und anderen Ressour-
cen sowie zu Krediten, Beratungsdiensten und landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, ihren Ausschluss 
von Planungs- und Entscheidungsprozessen und ihre unverhältnismäßig hohe Belastung durch unbezahlte 
Betreuungsarbeit nach wie vor wirtschaftlich und gesellschaftlich benachteiligt sind, 

 sowie in Anerkennung der Freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Regelung der Nut-
zungs- und Besitzrechte an Land, Fischgründen und Wäldern im Kontext der nationalen Ernährungssicher-
heit79, die der Ausschuss für Welternährungssicherheit im Mai 2012 billigte und in denen die Gleichstellung 
der Geschlechter als einer der wichtigsten Leitgrundsätze für die Umsetzung anerkannt wird, mit dem Ziel, 
die fortbestehenden Ungleichheiten in Bezug auf Grund und Boden angehen zu helfen, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs80; 

 2. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, in Zusammenarbeit mit den Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und gegebenenfalls der Zivilgesellschaft auch weiterhin Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Ergebnisse der einschlägigen Konferenzen und Gipfeltreffen der Vereinten Nationen, 
einschließlich ihrer Überprüfungen, umzusetzen und eine integrierte und koordinierte Weiterverfolgung 
sicherzustellen und der Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten, einschließlich der indi-

______________ 
71 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf. 
72 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 
Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750 (Zivilpakt); dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; 
AS 1993 725 (Sozialpakt). 
73 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 II S. 647; 
LGBl 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579. 
74 Ebd., Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; 
öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
75 Ebd., Vol. 2515, Nr. 44910. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1419; öBGBl. III Nr. 155/2008; 
AS 2014 1119. 
76 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publication, 
Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ 
beijing/anh_1.html. 
77 Ebd., Anlage II. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_2.html. 
78 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage. 
79 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Dokument CL 144/9 (C 2013/20), Anhang D. 
80 A/68/179. 

http://www.un.org/Depts/german/conf/%0bbeijing/
http://www.un.org/Depts/german/conf/%0bbeijing/
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genen Frauen, in ihren nationalen, regionalen und globalen Entwicklungsstrategien höhere Bedeutung bei-
zumessen, unter anderem durch folgende Maßnahmen: 

 a) Schaffung eines förderlichen Umfelds für die Verbesserung der Lage von Frauen in ländlichen 
Gebieten und Gewährleistung der systematischen Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse, Prioritäten und Bei-
träge, namentlich durch eine verstärkte Zusammenarbeit und eine Gleichstellungsperspektive, sowie ihrer 
vollen Teilhabe an der Ausarbeitung, Umsetzung und Weiterverfolgung makroökonomischer Politiken, ein-
schließlich der Entwicklungspolitiken und -programme und der Armutsbekämpfungsstrategien, soweit vor-
handen auch der Strategiedokumente zur Armutsbekämpfung, auf der Grundlage der international verein-
barten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-Entwicklungsziele, und des Ergebnisdokuments 
der Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung mit dem Titel „Die Zukunft, die wir 
wollen“81; 

 b) Förderung der politischen und sozioökonomischen Ermächtigung der Frauen in lä ndlichen 
Gebieten und Unterstützung ihrer umfassenden und gleichberechtigten Teilhabe an der Entscheidungsfin-
dung auf allen Ebenen, namentlich durch gezielte Fördermaßnahmen, soweit angezeigt, und Unterstützung 
für Frauenorganisationen und Bauernorganisationen, zu deren Mitgliedern Kleinbäuerinnen zählen, Ge-
werkschaften oder andere Verbände und zivilgesellschaftliche Gruppen, die die Rechte der Frauen in länd-
lichen Gebieten fördern; 

 c) Förderung der Konsultation und d er Mitwirkung von Frauen in lä ndlichen Gebieten, ein-
schließlich indigener Frauen, Frauen mit Behinderungen und älterer Frauen, über ihre Organisationen und 
Netzwerke bei der Gestaltung, Ausarbeitung und Umsetzung von Programmen und Strategien zur Gleich-
stellung der Geschlechter und zur ländlichen Entwicklung; 

 d) Sicherstellung dessen, dass die Perspektiven von Frauen in ländlichen Gebieten berücksichtigt 
werden und dass sie an der Gestaltung, Umsetzung, Weiterverfolgung und Bewertung von Politiken und 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit Notsituationen, einschließlich Naturkatastrophen, humanitärer Hilfe, 
Friedenskonsolidierung und Wiederaufbau nach Konflikten mitwirken, und Ergreifung geeigneter Maß-
nahmen, um alle Formen der Gewalt und der Diskriminierung von Frauen in ländlichen Gebieten in dieser 
Hinsicht zu beseitigen; 

 e) Integration einer Gleichstellungsperspektive in die Gestaltung, Umsetzung, Bewertung und 
Weiterverfolgung von Entwicklungspolitiken und -programmen, einschließlich der Haushaltspolitik, unter 
stärkerer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen in ländlichen Gebieten, um sicherzustellen, dass ihnen die 
in allen Bereichen beschlossenen Politiken und Programme zugutekommen und dass die unverhältnismäßig 
hohe Anzahl der Frauen in ländlichen Gebieten, die in Armut leben, verringert wird; 

 f)  systematische Berücksichtigung von Geschlechterfragen bei der Aufsicht über natürliche Res-
sourcen, wirksame Nutzung der Mitwirkung und des Einflusses von Frauen beim Management der nachhal-
tigen Nutzung natürlicher Ressourcen und Ausbau der Kapazitäten der Regierungen, der Zivilgesellschaft 
und der Entwicklungspartner, Geschlechterfragen bei der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen und der 
Aufsicht darüber besser zu verstehen und anzugehen; 

 g) Stärkung von Maßnahmen, einschließlich der Mobilisierung von Ressourcen, um die Errei-
chung des Millenniums-Entwicklungsziels 5 (Verbesserung der Gesundheit von Müttern) beschleunigt vor-
anzutreiben, durch Eingehen auf die spezifischen Gesundheits- und Ernährungsbedürfnisse von Frauen in 
ländlichen Gebieten und die Ergreifung konkreter Maßnahmen, um den Zugang der Frauen in ländlichen 
Gebieten zu dem erreichbaren Höchstmaß an Gesundheit sowie zu hochwertiger, erschwinglicher und all-
gemein zugänglicher gesundheitlicher Grundversorgung und entsprechenden Unterstützungsdiensten zu 
verbessern und zu gewährleisten, namentlich in Bereichen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit wie 
der Schwangerschaftsvor- und -nachsorge, der Betreuung bei geburtshilflichen Notfällen, der Information 
über Familienplanung sowie der Erweiterung des Wissens über sexuell übertragbare Krankheiten ein-
schließlich HIV/Aids, der Förderung des Bewusstseins für diese Krankheiten und der verstärkten Unter-
stützung zu ihrer Verhütung, und durch die Förderung und den Schutz ihrer reproduktiven Rechte im Ein-

______________ 
81 Resolution 66/288, Anlage. 
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klang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung82, der 
Aktionsplattform von Beijing77 und den Ergebnissen ihrer Überprüfungen; 

 h) Förderung einer nachhaltigen Infrastruktur, des Zugangs zu einwandfreiem und sauberem 
Trinkwasser und zu Sanitärversorgung sowie sicherer Koch- und Heizmethoden, um die Gesundheit und 
Ernährung der Frauen und Kinder in ländlichen Gebieten zu verbessern; 

 i)  Verstärkung der Anstrengungen sowie entsprechende Investitionen zur Deckung der Grundbe-
dürfnisse der Frauen in ländlichen Gebieten, einschließlich der Bedürfnisse in Bezug auf ihre Nahrungs- 
und Ernährungssicherheit und die ihrer Familien, und zur Förderung eines angemessenen Lebensstandards 
für sie sowie menschenwürdiger Arbeitsbedingungen und des Zugangs zu lokalen, regionalen und globalen 
Märkten durch die Verbesserung des Angebots an grundlegender ländlicher Infrastruktur, des Zugangs dazu 
und ihrer Nutzung, wie etwa Energie und Verkehr, Wissenschaft und Technologie, lokale Dienstleistungen, 
Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten und zur Erschließung der menschlichen Ressourcen, durch die 
Bereitstellung einer sicheren und zuverlässigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, durch Ernäh-
rungsprogramme, Programme zur Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum, Bildungs- und Alphabe-
tisierungsprogramme sowie durch Maßnahmen zur gesundheitlichen und sozialen Unterstützung, so auch 
im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, der reproduktiven Rechte im Einklang mit dem 
Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der Aktionsplattform 
von Beijing und den Ergebnissen ihrer Überprüfungen, der Verhütung und Behandlung von HIV/Aids und 
diesbezüglicher Betreuungs- und Unterstützungsdienste, einschließlich psychosozialer Aspekte; 

 j)  Konzeption und Umsetzung nationaler Politiken und rechtlicher Rahmen zur Förderung und 
zum Schutz des Genusses aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Frauen und Mädchen in ländli-
chen Gebieten und Schaffung eines Umfelds, in dem Verletzungen ihrer Rechte, einschließlich häuslicher 
Gewalt, sexueller Gewalt und aller anderen Formen geschlechtsspezifischer Gewalt, nicht geduldet werden; 

 k) Sicherstellung dessen, dass die Rechte der älteren Frauen in ländlichen Gebieten im Hinblick 
auf ihren gleichberechtigten Zugang zu sozialen Grunddiensten, einen angemessenen sozialen Schutz und 
angemessene Maßnahmen der sozialen Sicherung, gleichen Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen und 
gleiche Verfügungsgewalt über sie beachtet werden, und Stärkung ihrer Autonomie und Selbstbestimmung 
durch Zugang zu Finanz- und Infrastrukturdienstleistungen mit besonderem Augenmerk auf der Unterstüt-
zung älterer Frauen, einschließlich indigener Frauen, die oft nur zu wenigen Ressourcen Zugang haben und 
stärker gefährdet sind; 

 l)  Wertschätzung und Unterstützung der äußerst wichtigen Rolle der Frauen in ländlichen Gebie-
ten, einschließlich indigener Frauen in ländlichen Gebieten, bei der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung 
traditioneller Kulturpflanzen und der biologischen Vielfalt für die heutigen und die künftigen Generationen 
als einem unverzichtbaren Beitrag zur Nahrungs- und Ernährungssicherheit sowie ihres wesentlichen Bei-
trags dazu; 

 m) Förderung der Rechte von in ländlichen Gebieten lebenden Frauen und Mädchen mit Behinde-
rungen, indem insbesondere gewährleistet wird, dass sie gleichen Zugang zu produktiver Beschäftigung 
und menschenwürdiger Arbeit, wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen sowie behindertengerechten 
Infrastrukturen und Dienstleistungen erhalten, insbesondere im Zusammenhang mit Gesundheit und Bil-
dung, und dass ihre Prioritäten und Bedürfnisse vollen Eingang in Politiken und Programme finden, unter 
anderem durch ihre Mitwirkung an den Entscheidungsprozessen; 

 n) Ausarbeitung konkreter Hilfsprogramme und Beratender Dienste zur Förderung der wirtschaft-
lichen Fertigkeiten von Frauen in ländlichen Gebieten im Hinblick auf Bankgeschäfte und moderne Verfah-
ren im Handels- und Finanzbereich sowie Gewährung von Kleinstkrediten und Bereitstellung weiterer Fi-
nanz- und Wirtschaftsdienstleistungen an mehr Frauen in ländlichen Gebieten, insbesondere weibliche 
Haushaltsvorstände, mit dem Ziel, sie mit wirtschaftlicher Macht auszustatten; 

______________ 
82 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 (United Nations 
publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
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 o) Unterstützung von Unternehmerinnen und Kleinbäuerinnen, einschließlich der Subsistenz-
landwirtschaft betreibenden, durch die Erleichterung ihres Zugangs zu Beratungs- und Finanzdienstleistun-
gen, landwirtschaftlichen Produktionsmitteln, Grund und Boden, Abwasserbeseitigung und Bewässerung, 
Märkten und innovativen Technologien; 

 p) Mobilisierung von Ressourcen, namentlich auf nationaler Ebene und über die öffentliche Ent-
wicklungshilfe, zur Ausweitung des Zugangs von Frauen zu bestehenden Spar- und Kreditprogrammen 
sowie zu gezielten Programmen, die ihnen das Kapital, das Wissen und das Instrumentarium für die Stär-
kung ihrer Wirtschaftskraft liefern; 

 q) Gewährleistung und Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs der Frauen in lä ndlichen 
Gebieten zu abhängiger Beschäftigung im landwirtschaftlichen wie im nichtlandwirtschaftlichen Sektor, 
Unterstützung und Förderung von Chancen in Kleinunternehmen, nachhaltigen sozialen Unternehmen und 
Genossenschaften sowie Verbesserung der Arbeitsbedingungen; 

 r) insbesondere in ländlichen Gebieten Investitionen in die Infrastruktur und in zeit- und arbeits-
sparende Technologien, die Frauen und Mädchen zugutekommen, indem sie ihre Arbeitsbelastung im 
Haushalt verringern und dadurch Mädchen den Schulbesuch und Frauen eine selbständige Tätigkeit bezie-
hungsweise die Beteiligung am Arbeitsmarkt ermöglichen; 

 s) Ergreifung von Maßnahmen zur Sicherstellung dessen, dass die unbezahlte Arbeit und die Bei-
träge der Frauen zur landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Produktion, namentlich Einkom-
men aus dem informellen Sektor, anerkannt werden, Unterstützung der bezahlten Erwerbstätigkeit der in 
ländlichen Gebieten lebenden Frauen außerhalb der Landwirtschaft, Verbesserung der Arbeitsbedingungen, 
Ausweitung des Zugangs zu Produktionsmitteln und Anerkennung dessen, dass die volle Integration von 
Frauen in die formelle Wirtschaft unverzichtbar ist, um gegen die strukturellen und tieferen Ursachen der 
schwierigen Lebensbedingungen der Frauen in ländlichen Gebieten anzugehen; 

 t)  Förderung von Programmen und Dienstleistungen, die Frauen und Männer in ländlichen Ge-
bieten in die Lage versetzen, Berufstätigkeit und Familienpflichten miteinander zu vereinbaren, und die 
Männer dazu ermutigen, sich zu gleichen Teilen an der Haushaltsarbeit, der Kinderbetreuung und anderen 
Betreuungspflichten zu beteiligen; 

 u) Entwicklung von Strategien, die die Gefährdung der Frauen durch Umweltfaktoren verringern 
und gleichzeitig die Rolle der Frauen in ländlichen Gebieten beim Schutz der Umwelt fördern; 

 v) Prüfung der Möglichkeit, nach Bedarf innerstaatliche Rechtsvorschriften zu verabschieden, um 
das Wissen, die Innovationen und die Praxis von Frauen in indigenen und lokalen Gemeinschaften im Zu-
sammenhang mit der traditionellen Medizin, der biologischen Vielfalt und indigenen Technologien zu 
schützen; 

 w) Bewältigung des Problems fehlender aktueller, zuverlässiger und nach Geschlecht und Alter 
aufgeschlüsselter Daten, namentlich durch die Verstärkung der Bemühungen um die Aufnahme der unbe-
zahlten Arbeit von Frauen in amtliche Statistiken, und Aufbau einer systematischen und vergleichenden 
Forschungsbasis über Frauen in ländlichen Gebieten als Informationsgrundlage für politische und pro-
grammatische Entscheidungen; 

 x) Stärkung der Kapazität nationaler Statistikämter zur Erhebung, Analyse und Verbreitung ver-
gleichbarer, nach Geschlecht und Alter aufgeschlüsselter Daten, unter anderem zur Zeitnutzung, sowie ge-
schlechtsspezifischer Statistiken in ländlichen Gebieten als Grundlage einer geschlechtergerechten Politik-
gestaltung und Strategieentwicklung in ländlichen Gebieten; 

 y) Entwurf, Überarbeitung und Anwendung von Gesetzen, die gewährleisten, dass Frauen in länd-
lichen Gebieten volle und gleiche Rechte wie Männer in Bezug auf Eigentum und Pacht von Grund und 
Boden und anderen Vermögenswerten erhalten, einschließlich durch gleiche Erbrechte, und Durchführung 
von Verwaltungsreformen und allen notwendigen Maßnahmen, um Frauen in Bezug auf Kredite, Kapital, 
geeignete Technologien und Zugang zu Märkten und Informationen die gleichen Rechte wie Männern zu 
verschaffen und den gleichen Zugang zur Justiz und zu juristischer Unterstützung zu gewährleisten; 
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 z) Unterstützung eines gleichstellungsorientierten Bildungssystems, das die besonderen Bedürf-
nisse von Frauen in ländlichen Gebieten berücksichtigt, um die Rollenklischees und diskriminierenden 
Tendenzen, von denen sie betroffen sind, zu beseitigen, namentlich durch einen Dialog auf lokaler Ebene 
unter Einbeziehung von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen; 

 aa) Förderung von Bildungs-, Ausbildungs- und sachdienlichen Informationsprogrammen für auf 
dem Land lebende und in der Landwirtschaft tätige Frauen durch den Einsatz erschwinglicher geeigneter 
Technologien sowie der Massenmedien und Ergreifen konkreter Maßnahmen zur Verbesserung der Qualifi-
kationen, der Produktivität und der Beschäftigungsmöglichkeiten von Frauen in ländlichen Gebieten durch 
technische, landwirtschaftliche und berufliche Aus- und Weiterbildung; 

 3. legt den Mitgliedstaaten, den Institutionen der Vereinten Nationen und allen sonstigen maßgeb-
lichen Interessenträgern nahe, den Zugang ländlicher Haushalte mit weiblichem Haushaltsvorstand zu sozi-
alem Schutz zu fördern; 

 4. ersucht die zuständigen Organisationen und Organe des Systems der Vereinten Nationen, ins-
besondere soweit sie mit Entwicklungsfragen befasst sind, die Ermächtigung der Frauen in ländlichen Ge-
bieten und ihre besonderen Bedürfnisse in ihren Programmen und Strategien zu berücksichtigen und zu 
unterstützen; 

 5. betont die Notwendigkeit, zu ermitteln, wie am besten sichergestellt werden kann, dass Frauen 
in ländlichen Gebieten Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologie erhalten und in vollem 
Umfang daran teilhaben, auf die Prioritäten und Bedürfnisse der in ländlichen Gebieten lebenden Frauen 
und Mädchen als aktive Nutzerinnen von Informationen einzugehen und ihre Mitwirkung an der Ausarbei-
tung und Umsetzung globaler, regionaler und nationaler Strategien im Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie sicherzustellen, indem angemessene Bildungsmaßnahmen ergriffen werden, 
um die geschlechtsbedingte Stereotypisierung von Frauen im Technologiebereich zu beseitigen; 

 6. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Formulierung von Politiken und der Gestaltung von 
Programmen zur Verbesserung der Lage der Frauen in ländlichen Gebieten, einschließlich derjenigen, die 
in Zusammenarbeit mit den zuständigen internationalen Organisationen ausgearbeitet und umgesetzt wer-
den, die ihre Berichte an den Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der Frau betreffenden Ab-
schließenden Bemerkungen und Empfehlungen des Ausschusses zu berücksichtigen; 

 7. bittet die Regierungen, die wirtschaftliche Ermächtigung der Frauen in ländlichen Gebieten zu 
fördern, einschließlich durch unternehmerische Ausbildung, und geschlechtergerechte Strategien für die 
ländliche Entwicklung zu beschließen, darunter Haushaltsrahmen und zweckdienliche Bewertungsmaß-
nahmen, und für die systematische Berücksichtigung der Bedürfnisse und Prioritäten der Frauen und Mäd-
chen in ländlichen Gebieten sowie dafür zu sorgen, dass sie einen wirksamen Beitrag zur Linderung der 
Armut, zur Beseitigung des Hungers und zur Nahrungs- und Ernährungssicherheit leisten können; 

 8. legt den Regierungen und den internationalen Organisationen nahe, das Ergebnisdokument der 
vom 20. bis 22. Juni 2012 in Rio de Janeiro (Brasilien) abgehaltenen Konferenz der Vereinten Nationen 
über nachhaltige Entwicklung81 umzusetzen, mit dem Ziel, raschere Fortschritte bei der Gleichstellung der 
Geschlechter und der Ermächtigung der Frauen in ländlichen Gebieten zu erzielen, und sicherzustellen, 
dass bei den Erörterungen betreffend die Erarbeitung der Post-2015-Entwicklungsagenda die Gleichstel-
lung der Geschlechter und die Ermächtigung der Frauen in ländlichen Gebieten berücksichtigt werden; 

 9. bittet die Kommission für die Rechtsstellung der Frau, die Frage der Ermächtigung der Frauen 
in ländlichen Gebieten rasch auf geeignete Weise zu erörtern; 

 10. bittet die Regierungen, die zuständigen internationalen Organisationen und die Sonderorgani-
sationen, auch künftig jedes Jahr am 15. Oktober den von der Generalversammlung in ihrer Resolution 
62/136 verkündeten Internationalen Tag der Frauen in ländlichen Gebieten zu begehen und bei der Bege-
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hung des Internationalen Jahres der familienbetriebenen Landwirtschaft 201483 die Anliegen und Beiträge 
der Frauen in ländlichen Gebieten zu berücksichtigen; 

 11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 68/140 

Verabschiedet auf der 70. Plenarsitzung am 18. Dezember 2013, ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Aus-
schusses (A/68/449 und Corr.1, Ziff. 21)84. 

68/140. Folgemaßnahmen zur Vierten Weltfrauenkonferenz und volle Umsetzung der Erklärung 
und der Aktionsplattform von Beijing sowie der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten 
Sondertagung der Generalversammlung 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu dieser Frage, namentlich die Resolution 67/148 
vom 20. Dezember 2012, sowie unter Hinweis auf den Abschnitt der Resolution 64/289 vom 2. Juli 2010 
mit dem Titel „Stärkung der institutionellen Regelungen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Ermächtigung der Frauen“, 

 zutiefst davon überzeugt, dass die Erklärung und die Aktionsplattform von Beijing85 und die Ergeb-
nisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung der Generalversammlung „Frauen 2000: Gleichstellung, Ent-
wicklung und Frieden für das 21. Jahrhundert“86 wichtige Beiträge zur Gleichstellung der Geschlechter und 
zur Ermächtigung der Frauen sind und von allen Staaten, dem System der Vereinten Nationen und den 
sonstigen in Betracht kommenden Organisationen in wirksame Maßnahmen umgesetzt werden müssen, 

 in Bekräftigung der auf dem Millenniums-Gipfel87, dem Weltgipfel 200588, der Plenartagung der 
Generalversammlung auf hoher Ebene über die Millenniums-Entwicklungsziele89, der Sonderveranstaltung 
der Generalversammlung zur Weiterverfolgung der Anstrengungen zur Erreichung der Millenniums-
Entwicklungsziele90 und anderen großen Gipfeltreffen, Konferenzen und Sondertagungen der Vereinten 
Nationen eingegangenen Verpflichtungen auf die Gleichstellung der Geschlechter und die Förderung der 
Frauen sowie bekräftigend, dass ihre volle, wirksame und beschleunigte Umsetzung unverzichtbar ist, 
wenn es darum geht, die international vereinbarten Entwicklungsziele, einschließlich der Millenniums-
Entwicklungsziele, zu erreichen, 

 unter Begrüßung der Fortschritte im Hinblick auf die Gleichstellung der Geschlechter, jedoch beto-
nend, dass bei der Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplattform von Beijing und der Ergebnisse der 
dreiundzwanzigsten Sondertagung nach wie vor Herausforderungen und Hindernisse bestehen, 

 in der Erwägung, dass die Verantwortung für die Umsetzung der Erklärung und der Aktionsplatt-
form von Beijing und der Ergebnisse der dreiundzwanzigsten Sondertagung in erster Linie auf der einzel-
staatlichen Ebene liegt und dass in dieser Hinsicht verstärkte Anstrengungen unternommen werden müssen, 

______________ 
83 Siehe Resolution 66/222. 
84 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt. 
85 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publication, 
Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlagen I und I I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/ 
conf/beijing/beij_bericht.html. 
86 Resolution S-23/2, Anlage, und Resolution S-23/3, Anlage. 
87 Resolution 55/2. 
88 Resolution 60/1. 
89 Resolution 65/1. 
90 Resolution 68/6. 
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